
IVIARKTGEMEINDI 

Ober-Grafendorf, den 3.11.2011 

der Verordnung vom 3.11.2011 betreffend den 
Einheitssatz für die Berechnung der Aufschließungsabgabe 

Der Genneinderat der Marktgemeinde Ober-Grafendorf hat beschlossen: 

Der Einheitssatz gemäß § 38 Abs. 6 der NÖ Bauordnung 1996, LGBL. 8200 
In der geltenden Fassung, für die Berechnung der Aufschließungsabgabe 
nach § 38 Abs. 1 und 3 leg. cit. wird mit 

€ 450,- (vierhundertfünfzlg) 

festgelegt. 

Diese Verordnung wird mit 01.01.2012 rechtswirksam. 

Auf Abgabentatbestände, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht 
wurden, sind die bis dahin geltenden Abgabensätze weiterhin anzuwenden. 

Für den Gemeinderat 
Bürgermelstf^-^^' 

Di(FH) Rainer Handifinger 

Bsproftgsm^a 

Ha<),lW^- -W^^-^U 
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